
Bürgerbegehren zum Verzicht auf die vierte hauptamtliche Magistratsstelle in Hanau 
 
Mit meiner Unterschrift beantrage ich die Durchführung eines Bürgerentscheids nach §8b HGO zu folgender Frage: 
 
Sind Sie dafür, dass die Stelle des vierten hauptamtlichen Magistratsmitgliedes in Hanau gestrichen wird und dazu eine Änderung der Hauptsatzung der Stadt Hanau wie folgt 
beschlossen wird: 
„Art. I: § 2 erhält folgende Fassung: „Der Magistrat besteht aus dem/der Oberbürgermeister/in, dem/der Bürgermeister/in, einer/m weiteren hauptamtlichen Stadtrat/ Stadträtin und 
acht ehrenamtlichen Stadträten/Stadträtinnen.“ 
Art. II: „Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.“ 
 
Begründung: 
Die Stadtverordnetenversammlung hat den entsprechenden Antrag auf Änderung der Hauptsatzung in ihrer Sitzung am 30.1.2012  mehrheitlich abgelehnt, obwohl ohnehin seit 2003 in der Stadt Hanau nur drei von 
vier möglichen hauptamtlichen Magistratspositionen besetzt waren. Die Besetzung der vierten hauptamtlichen Magistratsstelle ist weder aus Gründen der Aufgabenstellung, der Arbeitsbelastung oder aus 
organisatorischen Gesichtspunkten notwendig. Das derzeitige Haushaltsdefizit der Stadt Hanau beträgt mehrere hundert Millionen Euro. Mit einer Wiederbesetzung der vierten hauptamtlichen Magistratsposition wären 
inkl. der Pensionsrückstellungen und dem persönlichen Sekretariat Kosten von knapp 1,2 Millionen Euro für die Wahlzeit des vierten hauptamtlichen Stadtrats verbunden (Bund der Steuerzahler). Die vierte 
hauptamtliche Magistratsstelle ist ausweislich der vergangenen 9 Jahre nicht erforderlich und im Sinne eines verantwortungsbewussten Umgangs mit öffentlichen Geldern zu streichen. 
Kostendeckungsvorschlag: Durch den Verzicht auf die vierte hauptamtliche Magistratsstelle entstehen der Stadt Hanau keinerlei Kosten. Es werden solche Kosten eingespart.  
 
Als Vertrauenspersonen sind benannt: Daniel Best, Spessartstr.8, 63457 Hanau, und Reiner Modenbach, Im Bangert 8, 63450 Hanau 
 
Bitte deutlich lesbar schreiben! Gültig sind nur Unterschriften von in Hanau wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern! 
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Abgabestellen für Unterschriftenlisten (Abgabe der Liste bis spätestens 23.3.2012) 
 

Mittelbuchen: Erich Bechtold, Kilianstädter Str. 5; Bastian Zander, Lützelbuchener Str. 24   Nordwest: Vers.-Büro Klaus Vanvor, Haydnstr. 17; Franz Ott, Hausmannstr. 23  
Großauheim: AugenblickOptik, Hauptstr. 26; Vers.-Büro Frank M. Renner, Hauptstr. 37   Klein-Auheim: Andrea-Astrid Tronnier, Rektor-Gieles-Str. 5; Volker Taeger, Asternweg 5  
Kesselstadt/Weststadt: Daniel Gabel, Kantstr. 13; Horst Diesel, Philippsruher Allee 30   Steinheim: Augenarztpraxis Dr. B. Messing, Ludwigstr. 20; Barbara Horch, Joh.-Eppert-Weg 23 
Lamboy: Götz Wachs, Rubensstr. 3; Melanie Schimmelpfennig, Kleibörnerstr. 8b  Innenstadt: Isabelle Münch, Bulaustr. 3; Presse Born, Hammerstr. 4 
 
Weitere Abgabestelle: Ludger Wösthoff, Eugen-Kaiser-Str. 33, 63450 Hanau 


